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MELCHIOR - ABSCHIEBUNGSHAFT - KOMMENTAR 
ANHANG: Entscheidungen im Volltext 

Bayerisches Oberstes Landesgericht 
Beschluss vom 29. August 2003 
- 4Z BR 52/03 - 

Zur mündlichen Anhörung des Betroffenen in der Beschwerdeinstanz

Zitierweise: BayObLG v. 29.08.2003 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang 

Wortlaut der Entscheidung 

4Z BR 52/03 
LG Augsburg 5 T 3443/03 
AG Augsburg XIV B 83/03 

Bayerisches Oberstes Landesgericht 

BESCHLUSS
Der 4. Zivilsenat des Bayerischen Obersten Landesgerichts hat 
unter Mitwirkung ................. 

am 29. August 2003 
in der Abschiebungshaftsache

............................................
auf die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen 

beschlossen:
Die sofortige weitere Beschwerde gegen den Beschluss des Landgerichts Augsburg vom 13. August 2003 wird zurückgewiesen. 

Gründe : 

I.
Die Ausländerbehörde betreibt die Abschiebung des Betroffenen, eines .......................  Staatsangehörigen. 

Mit Beschluss vom 21.7.2003 ordnete das Amtsgericht gegen ihn zur Sicherung seiner Abschiebung mit sofortiger Wirksamkeit 
Abschiebungshaft bis längstens 20.10.2003 an. 

Die von dem Betroffenen hiergegen eingelegte sofortige Be- schwerde hat das Landgericht am 13.8.2003 zurückgewiesen. 

Gegen diesen Beschluss wendet sich der Betroffene mit der sofortigen weiteren Beschwerde. Er rügt, dass das Landgericht 
von einer mündlichen Anhörung abgesehen hat. 

II.
Das zulässige Rechtsmittel hat keinen Erfolg. 

Der Senat nimmt das vorliegende Verfahren zum Anlass, erneut 
darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdekammer des Landge- richts als Tatsacheninstanz grundsätzlich verpflichtet ist, in Freiheitsentziehungssachen den Betroffenen persönlich anzuhören     (§ 5 Abs. 1 Satz 1, § 7 Abs. 5 FreihEntzG; vgl. BayObLGZ 1999, 12 m.w.N.). Da eine Nachprüfung tatsächlicher Verhältnisse in der dritten Instanz ausgeschlossen ist (§ 27 Abs. 1 Satz 2 FGG; vgl. Meyer-Holz in Keidel/Kuntze/Winkler FGG 15. Aufl. § 27 Rn. 42), hätte der Senat die landgerichtliche Entscheidung aufheben und die Sache zur weiteren Tatsachenfeststellung an das Landgericht zurückverweisen müssen, wenn der Rechtsmittelführer wenigstens ansatzweise einen entscheidungserheblichen Umstand aufgezeigt hätte, der im Falle einer persönlichen Anhörung vor der Beschwerdekammer (vor dem Amtsgericht war der Betroffene am 21.7.2003 unter Zuziehung eines Dolmetschers für die ............... Sprache angehört worden) zu einer für ihn vorteilhafteren Beurteilung der Haftvoraussetzungen hätte führen können. Dies ist jedoch nicht der Fall. Aus den landgerichtlichen Feststellungen, die die Haftanordnung vom 21.7.2003 rechtfertigen, hat der Betroffene nicht einen tatsächlichen Umstand angesprochen, der - wäre er auch in zweiter Instanz mündlich angehört worden - zumindest zu weiteren Ermittlungen Anlass gegeben hätte. 

Bereits in der Begründung seiner Beschwerde zum Landgericht hatte sich der - schon damals anwaltlich beratene - Betroffene darauf beschränkt, die Begründung der amtsgerichtlichen Entscheidung als "formelhaft" zu rügen. 

Mit der Haftanordnung vom 21.7.2003 gab das Amtsgericht dem Haftantrag der Ausländerbehörde vom 14.7.2003 statt, in wel- chem mit ausreichender Genauigkeit die tatsächlichen Umstände dargestellt waren, die eine Haftanordnung nach § 57 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 AuslG rechtfertigen und die in allen Rechtszügen unbestritten geblieben sind, nämlich vollziehbare Ausreisepflicht, wiederholte Verstöße gegen die Beschränkung der Aufenthaltsgestattung auf das Gebiet der Stadt ......, Vermögenslosigkeit und Beschaffungskriminalität in einem Selbstbedienungsmarkt in .............. (am 21.7.2003 vom Amtsgericht .......... als räuberischer Diebstahl mit einer zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe von fünf Monaten geahndet, wie das Landgericht in Ziffer I der Begründung des angefochtenen Beschlusses unwidersprochen festgestellt hat). Hinzu kommen nach den unwidersprochenen Feststellungen des Landgerichts die Verwendung unterschiedlicher Personalien, um über die wahre Identität zu täuschen, sowie das staatsanwaltliche Einvernehmen mit der Abschiebung (§ 63 Abs. 3 AusiG). 

In Anbetracht dieser besonderen Umstände erweist es sich im Ergebnis nicht als rechtsfehlerhaft, dass das Landgericht angenommen hat, eine weitere Anhörung des anwaltlich vertretenen Ausländers werde zur Aufklärung des den Haftgrund betreffenden Sachverhalts nicht beitragen, und deshalb - ausnahmsweise - von der Anhörung abgesehen hat.

Diesseits in das Internet eingestellt am 19.03.2004.
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